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RS OGH 1989/1/19 7Ob705/88
(7Ob706/88)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1989

Norm

ABGB §508

Rechtssatz

Handelt es sich um einen Aufwand, zu deren Vornahme der Verp ichtete nach § 508 ABGB nicht selbst gehalten

gewesen wäre, steht ein Anspruch auf Ersatz aber nur unter der Voraussetzung zu, daß dieser dem Verp ichteten zum

klaren und überwiegenden Vorteil gereicht.

Entscheidungstexte

7 Ob 705/88

Entscheidungstext OGH 19.01.1989 7 Ob 705/88

SZ 62/9
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